
 

 
 

 

 

Prognose für Energieerzeugung 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mittels Machine-Learning-Methoden werden komplexe, 
aber verbesserte Prognosen bzgl. Stromverbrauch und 
-erzeugung (durch Erneuerbare) basierend auf 
unterschiedlichen Inputdaten (Wetter, Verluste durch 
Extremwetter, Marktdaten, etc.) erstellt.  
 
Darauf aufbauend können, von Stromhändlern, 
automatisierte Handelsstrategien für den Day-Ahead- 
und Intraday-Markt umgesetzt werden. Diese 
Strategien passen Handelsvolumina dynamisch an 
Preisentwicklungen, Wetterverhältnisse und 
anlagenspezifische Einschränkungen an – 
einschließlich des Verhaltens von Energiespeichern – 
und ermöglichen so eine Gewinnmaximierung bei 
gleichzeitiger Risikominimierung.  
 

Durch den zielgerichteteren Handel im Vorfeld, kann 
Ausgleichsenergie reduziert werden. Dies schlägt sich 
auf günstigere Stromtarife für die Stadt nieder. 
Außerdem können Gemeinden auch 
Energiegemeinschaften gründen und Prognosen für die 
Teilnehmer:innen zur Verfügung stellen. Werden 
Komponenten in städtischer Hand damit geladen, wie 
beispielsweise E-Autos, Warmwasserbereitung von 
öffentlichen Gebäuden etc., kann die erneuerbare 
Erzeugung in der Energiegemeinschaft besser genutzt 
werden. 
 
 
 

 

VERWENDETE KI-TECHNOLOGIE 

 

 

Prozessoptimierung 

 

Digitaler Zwilling & simulationsgestützte KI 

 

KI gestützte IoT und Sensorik 

 

  

Datenkomplexität ●●● 
Kosten & Energie ●● 
Umfang ●●● 
Wirkung ●●● 
Machbarkeit ●● 

  
 
 

© Reuniwatt 

Optimierung des Stromhandels 
durch verbesserte Prognose von 
erneuerbaren Energien 

ANWENDER 
Stromhändler, 
Energieanbieter 

Strom und Wärmenetze 
  

Reuniwatt, XWeather,  
Meteomatics, Enercast, 
Quantrisk  
https://reuniwatt.com/de/kontakt/  
https://reuniwatt.com/de/produkte-und-
dienstleistungen/daycast-day-ahead-solar-
und-windstromprognose/ 
https://www.meteomatics.com/en/news/ai-
for-solar-and-wind-power-forecasts/ 
https://www.enercast.de/products/ 
 

TRL ●●●●●●●● 
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IMPLEMENTIERUNG 

IT-Strategie: Implementierung als Service (zB SaaS) 
durch Lösungsanbieter und Integration in in-house 
Verfahren (im Falle großer Städte); für kleine 
Städte/Gemeinden: Auslagerung des Services an den 
Energie-Dienstleister 

 

 

 

LESSONS LEARNED 

 
Zu den Risiken und Herausforderungen zählt vor 
allem der Abstimmungsbedarf mit Städten, die 
ähnliche Lösungen bereits umsetzen; ein enger 
Austausch ist daher dringend zu empfehlen, um 
typische Stolpersteine frühzeitig zu vermeiden.  
 
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Integration 
relevanter Industrien und Datenpartner, 
beispielsweise um belastbare 
Verbrauchsprognosen und damit wirksame 
Steuerungs- und Planungsentscheidungen zu 
ermöglichen.   
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REGULIERUNGEN 

Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO)1 

Relevant sofern personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. 

  
Verordnung über künstliche Intelligenz (EU) 

2024/1689 (KI-VO)2 

Der Einsatz von KI-basierten Prognosesystemen im 
Stromhandel könnten unter die Kategorie kritische 
Infrastruktur gemäß Art 6 Abs 2 iVm Anhang III Z 2 KI-
VO fallen, wenn die Prognosen unmittelbare 
Auswirkungen auf die Netzstabilität und 
Versorgungssicherheit haben. Dies wäre dann der 
Fall, wenn Handelsentscheidungen automatisiert 
getroffen werden würden. Fehler oder Manipulationen 
könnten erhebliche Risiken für Gesellschaft und 
Wirtschaft haben. Aus dem Einsatz von KI-Systemen 
im Bereich kritischer Infrastruktur ergeben sich 
umfassende Compliance-Anforderungen. Ua ist ein 
kontinuierliches Risikomanagementsystem nach Art 9 
KI-VO erforderlich, das mögliche Gefahren über den 
gesamten Lebenszyklus des Systems identifiziert und 
minimiert. Ergänzend muss ein 
Qualitätsmanagementsystem nach Art 17 KI-VO 
implementiert werden, das interne Prozesse zur 
Sicherstellung der Konformität und zur fortlaufenden 
Verbesserung etabliert. Darüber hinaus verlangt Art 
11 KI-VO eine detaillierte Dokumentation der 
verwendeten Daten und Verfahren, während Art 12 
KI-VO die automatische Aufzeichnung relevanter 
Entscheidungen vorschreibt, um die 
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 
Transparenzpflichten nach Art 13 KI-VO stellen 
sicher, dass Nutzer:innen und Behörden über die 
Funktionsweise und den Einsatz des Systems 
informiert werden. Ebenso ist gemäß Art 14 KI-VO 
eine menschliche Aufsicht sicherzustellen, sodass 
Eingriffe und Korrekturen jederzeit möglich sind. Art 
15 KI-VO verpflichtet zu technischer Robustheit und 
Cybersicherheit, um Manipulationen und Angriffe 
abzuwehren. Art 10 KI-VO fordert die Sicherstellung 
von Datenqualität sowie die Kontrolle möglicher Bias, 
damit Prognosen zuverlässig und diskriminierungsfrei 
erfolgen. 

 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl L 2016/119, 

1. 

 
2 Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für 

künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 

300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 

2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 

2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz), 

ABl L 2024/1689, 1. 

 

 

NIS-2-Richtlinie3   

https://www.nis.gv.at/fragen-und-antworten/nis-2-
richtlinie/allgemeine-informationen-zu-nis-2.html  

Die NIS-2-Richtlinie, in Österreich durch das 
Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen (Netz- und 
Informationssystemsicherheitsgesetz- NISG)  
umgesetzt, verpflichtet Betreiber kritischer 
Infrastrukturen wie etwa den Energiesektor, der zu 
den „Sektoren mit hoher Kritikalität“ zählt, zu 
umfassenden Maßnahmen im Bereich 
Cybersicherheit. Diese umfassen ua wirksame 
Risikomanagementmaßnahmen, ein Verfahren zur 
unverzüglichen Meldung von Sicherheitsvorfällen 
(Incident Reporting) an die zuständige Behörde sowie 
Konzepte zum Risikomanagement und zur Sicherheit 
von Netz- und Informationssystemen. Darüber hinaus 
sind Dokumentation und regelmäßige Aktualisierung 
der Nachweise zur Einhaltung der Vorgaben 
erforderlich. 

 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 
2010 – ElWOG 20104 
Vorgaben zu Netzzugang; 

Netzstabilität, Prognosepflichten und 

Abweichungsabwicklung; 

KI muss Einspeiseprognosen netzdienlich optimieren; 

Anforderungen an Markttransparenz 

 

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG5 
Förderung erneuerbarer Energien; 

Anforderungen an Monitoring, Prognosequalität, 

Messung 

 

Diese Angaben stellen keine abschließende 
rechtliche Beurteilung dar. Sie dienen ausschließlich 
der allgemeinen Orientierung. Insbesondere können, 
abhängig vom konkreten Sachverhalt und der 
detaillierten Ausgestaltung der jeweiligen Use Cases, 
weitere rechtliche Regelungen einschlägig sein. 

 

3 Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und Rates vom 

14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames 

Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie), ABl L 2022/333, 80. 

 
4 Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der 

Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (Elektrizitätswirtschafts- und -

organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010) BGBl I 2010/110. 

 
5 Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG) BGBl I 2021/150. 
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